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Kurztitel 

Veterinärbehördliche Einfuhr- und Binnenmarktverordnung 2001 

Kundmachungsorgan 

BGBl. II Nr. 355/2001 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 474/2008 

§/Artikel/Anlage 

§ 28 

Inkrafttretensdatum 

01.11.2001 

Außerkrafttretensdatum 

30.11.2008 

Text 

Kontrollorgane 
 

§ 28. (1) Die grenztierärztlichen Kontrollen sind von Grenztierärzten des Bundesministeriums für soziale 
Sicherheit und Generationen durchzuführen. 

(2) Der Grenztierarzt hat bei seiner dienstlichen Tätigkeit das Dienstabzeichen gemäß Anlage 5 (Anm.: 
Anlage nicht darstellbar) mitzuführen. 

(3) Grenztierärztliche Abfertigungsbescheinigungen sind vom Grenztierarzt zu unterfertigen und mit 
Dienstsiegelabdruck nach Muster der Anlage 4 (Anm.: Anlage nicht darstellbar) zu versehen. 


